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Die vorliegenden Empfehlungen zur Schadenverhütung in historischen Gebäuden sind unverbind-
lich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvorkehrungen zu ihren Konditi-
onen akzeptieren, die diesem Leitfaden für den Brandschutz in historischen Gebäuden nicht ent-
sprechen.
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1	 Vorbemerkungen

Grundsätzlich bedeutet „Brandgefahr“ eine exis-
tenzielle Bedrohung auch für historische Gebäu-
de, deren Nutzer, Bewohner und Inhalte sowie 
Umgebung und Nachbarschaft. Eine Feuer-Versi-
cherung vermag zwar den materiellen Schaden 
eines Brandes auszugleichen; schwerer wiegen 
jedoch die nicht ersetzbaren Verluste von z. B. 
Menschenleben, Gesundheit und kulturhistorisch 
originaler Bausubstanz und wertvollen Gütern.

Der Brandgefahr in historischen Gebäuden und 
deren Umgebung kann mit vorbeugenden Brand-
schutzmaßnahmen wirksam begegnet werden. 
Die nachstehenden Ausführungen sollen Anre-
gungen und Hilfestellung nach neuesten Erkennt-
nissen geben.

Angesichts der Verschiedenheit der Gebäude, 
ihrer unterschiedlichen Größe, Beschaffenheit 
und deren Umfeld ist es nicht möglich, ein allge-
mein gültiges Muster für die jeweils erforderlichen 
Brandschutzmaßnahmen aufzustellen. Geltende 
baurechtliche Bestimmungen sind häufig nur be-
dingt anwendbar. Bestandsschutz und nicht än-
derbare bauliche Gegebenheiten von Gebäuden 
fordern Individuallösungen.

Insofern wird für weitergehende Informationen 
auf gesetzliche und behördliche Vorschriften so-
wie auf Richtlinien, Merkblätter und Literatur wei-
terer Institutionen hingewiesen (siehe Anhang). 
Gesetzliche und behördliche Vorschriften sowie 
die Vereinbarungen mit dem Versicherer bleiben 
unberührt. Abweichungen hiervon müssen mit 
den zuständigen Stellen (Behörden bzw. Versi-
cherer) abgestimmt werden.

Während der Gesetzgeber den Personenschutz 
in den Vordergrund stellt, soll in dieser GDV-Pu-
blikation ergänzend auf den Gebäude- und Sach-
wertschutz mit dem entsprechenden Kulturgut 
eingegangen werden.

Bei historischen Gebäuden kann es insbesonde-
re nach Brand- und Wasserschäden zu erhöhten 
Wiederherstellungskosten kommen, wenn erhal-
tenswerte Substanz betroffen ist.

2	 Schutzziele und  
Schutzkonzepte des 
Brandschutzes

Gemäß bauordnungsrechtlicher Vorgaben müs-
sen

	 der Entstehung von Bränden vorgebeugt und 
	 im Brandfall
	 die Ausbreitung von Feuer und Rauch be-

grenzt sowie
	 wirksame Rettungs- und Löscharbeiten der 

Feuerwehr ermöglicht werden,

um Leben, Gesundheit und die natürlichen Le-
bensgrundlagen zu schützen. 

Darüber hinaus sollte aus versicherungstech-
nischer Sicht angestrebt werden, Sachwertschä-
den durch Brände zu minimieren, und den Verlust 
von Kunst- und Kulturgut, die sowohl materielle 
wie auch ideelle Werte darstellen, zu verhindern.

Ein schutzzielorientiertes und ganzheitliches 
Brandschutzkonzept auf der Basis einer individu-
ellen Risikoanalyse beinhaltet unter anderem:

	 Einen Katalog der festgestellten Brandschutz-
mängel, sowie

	 Einzelheiten über die erforderlichen Brand-
schutzmaßnahmen, einschließlich erforder-
licher Brandschutzmaßnahmen während der 
Bau- und Änderungsmaßnahmen.

Eine Rettung und Bergung von Kunst- und Kultur-
gut bedarf ebenfalls einer Planung, um diese vor 
Beschädigung oder Vernichtung zu schützen.

Hinweis:
	 Leitfaden für die Erstellung von Evakuierungs- 

und Rettungsplänen für Kunst und Kulturgut 
(VdS 3434)

	 Sicherungsrichtlinien für Museen und Ausstel-
lungshäuser (VdS 3511)

3	 Spannungsfeld

Brandschutzmaßnahmen in historischen Gebäu-
den befinden sich in einem Spannungsfeld zwi-
schen einerseits Personen- und Sachwertschutz 
und andererseits Denkmal- und Kulturgüter-
schutz.

Dabei gibt es sowohl Überschneidungsbereiche 
als auch Gegensätze, die in Abbildung 1 verdeut-
licht sind.
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Schutzzielorientierte Brandschutzmaßnahmen 
werden in erster Linie von der Art des historischen 
Gebäudes, der Nutzung des historischen Gebäu-
des und den gegebenenfalls darin enthaltenen 
Kulturgütern beeinflusst.

4	 Objektbezogene Gefahren

Wie auch bei anderen Objekten, ergeben sich in 
historischen Gebäuden spezifische Gefahren aus 
der Art der Nutzung, der vorhandenen und ver-
wendeten Materialien bzw. Brandlasten, der Bau-
weise der Gebäude sowie des Umfeldes.

Maßgebend hierfür sind beispielsweise

	 die räumliche Ausdehnung der Gebäude, 
	 offene Verbindungen zwischen Geschossen 

und Gebäudeteilen, 
	 eine verschachtelte Anordnung von Räumen 

und Gebäuden,
	 eine Vielzahl von unbekannten Hohlräumen 

sowie 
	 die verwendeten Baustoffe.

Bei historischen Gebäuden ist eine ganzheitlich 
objektbezogene Risikoanalyse zu empfehlen, da 
historische Gebäude zur Zeit ihrer Errichtung mit 
den vorhandenen Materialien in der damaligen 
Bauweise errichtet worden sind, die heute häufig 
aus brandschutztechnischer Sicht als kritisch be-
wertet werden müssen.

Hinzu kommt, dass durch historische Einbauten 
und Installationen technischer Anlagen, die dem 

heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre-
chen, zusätzliche Brandgefahren möglich sind.

Die Situation im Brandfall ist durch die verwin-
kelte Anordnung von Gebäuden und Räumen oft 
schwierig, unüberschaubar und/ oder erfordert 
den Einsatz einer Vielzahl von Einsatzkräften so-
wie Lösch- und Rettungsgeräten für Löscharbei-
ten und die Bergung von Kulturgütern.

Hinweis:
	 Brandschutz im Betrieb (VdS 2000)
	 Brandschutz-Management Leitfaden für die 

Verantwortlichen im Betrieb und Unternehmen 
(VdS 2009)

	 VdS-Richtlinien für automatische Brandmelde-
anlagen; Planung und Einbau (VdS 2095)

	 Leitfaden für die Erstellung von Evakuierungs- 
und Rettungsplänen für Kunst und Kulturgut 
(VdS 3434)

	 DIN 14095: Feuerwehrpläne für bauliche Anla-
gen

	 DIN 4844-3: Sicherheitskennzeichnung - Teil 3: 
Flucht- und Rettungspläne

	 DIN 14675: Brandmeldeanlagen, Aufbau und 
Betrieb

	 DIN VDE 0833-2: Gefahrenmeldeanlagen für 
Brand, Einbruch und Überfall - Teil 2: Festle-
gungen für Brandmeldeanlagen (BMA)

4.1	 Gebäude und Umgebung

Durch die im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhun-
derte gewachsene Infrastruktur, sind historische 
Gebäude besonderen Bedingungen unterlegen:

	 Historische Gebäude mit Türmen, hohen und 
ausgedehnten Holzdachstühlen sind häufig für 
die Feuerwehr schwer oder überhaupt nicht zu 
erreichen;

	 im Innenstadtbereich sind oftmals schmale 
Grundstücke mit mehrgeschossiger Vorder-
bebauung anzutreffen, deren Rückgebäude 
nur über Innenhöfe erreichbar sind. Nicht sel-
ten befinden sich hier weitere Nebengebäude 
(u.a. Schuppen);

	 historische Gebäude im Stadtkern grenzen 
oftmals ohne Abstand aneinander. Feuerwider-
standsfähige bauliche Trennungen sind häufig 
nicht vorhanden.

	 Außenwände an Felsenabhängen, Gräben und 
ähnliche Wehreinrichtungen erschweren eben-
falls die Angriffsmöglichkeiten der Feuerwehr.

Nicht nur das Gebäude selbst, sondern auch sei-
ne Umgebung und Nachbarschaft müssen be-
rücksichtigt werden.

Abbildung 1: Spannungsfeld (Grafik: GDV)
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Der Rettungs- und Anfahrtsweg sowie die Auf-
stellflächen für die Feuerwehr sind in historischen 
Stadtteilen und -zentren häufig nur von einer 
Straßenseite aus gegeben. Diese sind oft nur mit 
Behinderungen über zugeparkte schmale Stra-
ßen, oder verbaute Fußgängerzonen oder auch 
gar nicht zu erreichen.

Aber auch historische Gebäude in offener Lage 
bzw. Hanglage sind teilweise nur über schmale, 
nicht ausreichend befestigte oder kurvenreiche 
Zufahrtswege und niedrige Tordurchfahrten für 
die Feuerwehr erschwert zu erreichen.

4.2	 Gebäudenutzung

4.2.1	 Gebäudeinhalte

Nicht nur das Gebäude selbst, sondern auch die 
darin befindlichen Einbauten (z. B. Feuerstellen, 
Stuck, Decken- und Wandgemälde, Vertäfe-
lungen, Holzintarsienböden etc.) oder Einrich-
tungsgegenstände (beispielsweise Kronleuchter) 
gilt es zu schützen und zu bewahren, da sie in der 
Regel durch Brand- und Raucheinwirkungen so-
wie durch Löschmittel zerstört werden können.

4.2.2	 Risiko erhöhende Nutzungsbereiche 

In historischen Gebäuden sind vielfach Risiko 
erhöhende Nutzungsbereiche wie Cafés, Re-
staurants, Souvenirläden, Verkaufsräume und 
Werkstätten anzutreffen. Beispielsweise sind 
elektrische Installationen oftmals nicht auf solche 

Abbildung 5: Einzelhandelsgeschäfte in historischen  
Gebäuden (Quelle: J. Zenger)

Abbildung 4: schmale Gasse, Erfurt, 2006  
(Quelle: L. Ronken)

Abbildung 3: im Brandfall erschwerte Angriffsmöglich-
keit für die Feuerwehr und Rettungskräfte (Quelle: J. 
Zenger)

Abbildung 2: Luftbildaufnahme: historischer Stadt-
kern, Erfurt, 2006 (Quelle: Stadt Erfurt)
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Sondernutzungen ausgelegt, die zu einer Überla-
stung führen können.

4.2.3	 Zeitliche Nutzungsänderung 

Historische Gebäude werden teilweise für beson-
dere Ereignisse oder Veranstaltungen genutzt, z. 
B. Konzerte, Hochzeiten, Messen, die gegebe-
nenfalls mit einer Erhöhung des Brandrisikos ein-
hergehen. Zusätzliche Brandgefahren ergeben 
sich beispielsweise durch

	 Dekorationen aus brennbaren Materialien,
	 Wärmestrahlung (Beleuchtung, Scheinwerfer),
	 offenes Feuer (Bühnenfeuerwerk, Showef-

fekte),
	 Überschreiten der genehmigten Besucherzah-

len.

4.3	 Baukonstruktion

Baustoffe und Bauteile, die in historischen Ge-
bäuden verwendet wurden, sind in der Regel mit 
den heutigen Regelwerken und Baustoffklassi-
fizierungssystemen (wie DIN 4102 und DIN EN 
13501) nur schwierig zu vergleichen. In früheren 
Zeiten wurden leicht zu beschaffende, meist 
brennbare Baustoffe (Holz, Stroh, Reet und an-
dere) sowie Natursteine (z. B. Sandstein) und 
Gusseisen verarbeitet.

Diese Stoffe weisen in der Regel ein ungün-
stigeres Brandverhalten als nichtbrennbare Bau-
stoffe auf oder haben nur eine geringe oder keine 
Feuerwiderstandsdauer. Außerdem können sie 
durch die Einwirkung von Löschwasser in ihrer 
Substanz geschädigt werden.

Weitere Probleme ergeben sich aus dem Aufbau 
von Decken (Fehlböden, Einschubdecken, Holz-
balkendecken) in denen sich ein Brand rasch und 
zunächst unbemerkt ausbreiten kann. Gleichzei-
tig erschweren diese Deckenkonstruktionen die 
Brandbekämpfung durch die Feuerwehr.

Dacheindeckungen aus Reet, Schilf, Stroh sowie 
viele Holz-Schindeldächer sind nach heutigen Er-
kenntnissen in der Regel als „weiche Bedachung“ 
zu werten. Häufig kommt es an solchen Gebäu-
den schnell zu ausgedehnten Dachbränden.

Hinweis:
	 DIN 4102-7: Brandverhalten von Baustoffen 

und Bauteilen – Teil 7: Bedachungen – Begriffe, 
Anforderungen und Prüfungen 

	 DIN EN 13501: Klassifizierung von Baupro-
dukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

4.3.1	 „Gebäudeeinbauten“, wie Schächte, 
Kamine, Kanäle

Die historische Bauweise von Kaminen ist brand-
gefährlich: In Kamine hineinragende Balken-
köpfe, an Holzbalken verlaufende Rauch- und 
Wasserdampfrohre, auf Holzbalken aufgesetzte 
und von Rissen durchzogene sowie im Dach-
raum geschleifte Kamine sind brandbegünsti-
gende Baukonstruktionen. Darüber hinaus geht 
von querverlaufenden Rauchkanälen (Fuchs) in 
gleicher Weise eine Brandgefährdung aus. 

In der Holzauflage eines solchen Schornsteins 
oder durch eingemauerte Balken kann ein Glimm-
brand entstehen, der oft lange Zeit unbemerkt in 
der Decke weiterschwelt.

Häufig sind Querschnitte alter Schornsteine für 
die neu angeschlossenen Öfen zu groß. Die Fol-
ge ist, dass sich die Rauchgase stark abkühlen 
und an den Schornsteinwandungen Niederschlä-
ge (Kondensat) bilden, die Putz und Mauersteine 
schädigen. Eine Querschnittverengung durch 
Ausfüttern ist bei den oft gewundenen oder schräg 
geführten Schornsteinen nicht immer möglich.

4.3.2	 Treppen, Flure, Aufzüge, Rettungswege

Flucht- und Rettungswege sind gleichzeitig auch 
Angriffswege für die Feuerwehr und dürfen we-

Abbildung 6: ungeschützte Gusseisenstütze nach  
Brandbelastung (Quelle: Versicherungskammer Ba-
yern)
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der verstellt noch durch Umbauten und Erwei-
terungen von Anlagen in ihrer Funktion einge-
schränkt werden.

Nicht selten trifft man in historischen Gebäuden 
auf nicht feuerwiderstandsfähige Treppenkon-
struktionen beispielsweise aus Holz und Guss-
eisen. Solche Treppen sind dann in offenen und 
von den Geschossen nicht abgetrennten Trep-
penräumen eingebaut. Haupt- und Nebentrep-
pen sind teilweise geschossweise versetzt ange-
legt und als enge Spindel- bzw. Wendeltreppen 
ausgeführt.

Bedingt durch die Raumanordnung (Beispiel: 
Durchgangszimmer) fehlen häufig notwendige 
Flure.

Holzbekleidungen, andere brennbare Verzie-
rungen und Einbauten in Treppenräumen und 
Fluren stellen eine Brandlast dar. Substanzerhal-
tende Maßnahmen wie Wachsen und Ölen, kön-
nen die Entzündbarkeit vergrößern.

Derartige Treppen und Flure sind im Brandfall 
durch schnelle Brand- und Rauchausbreitung 
sowie hohe Wärmeentwicklung häufig nicht mehr 
begehbar. Sie stehen dann als Flucht- und Ret-
tungsweg für Gebäudenutzer und als Angriffsweg 
für die Feuerwehr nicht zur Verfügung.

Hinzu kommen eingeschränkte Brandbekämp-
fungsmöglichkeiten durch räumliche Enge und 
fehlende anleiterbare Stellen, beispielsweise 
durch zu kleine Fenster in Aufenthaltsräumen.

4.4	 Technische Gebäudeausrüstung

Elektrische Einrichtungen und technische Anla-
gen in historischen Gebäuden sind im Lauf der 
Jahre immer wieder ausgebessert und erweitert 
worden und genügen selten heutigen Sicher-

heitsanforderungen. Häufig sind schadhafte In-
stallationen festzustellen, die nicht selten eine 
akute Brand- und sogar Lebensgefahr darstellen 
können.

Nicht vorhandene oder fehlerhaft ausgeführte 
Abschottungen von Kabel-, Rohr- und Lüftungs-
leitungen durch Bauteile mit brandschutztech-
nischen Anforderungen begünstigen im Brandfall 
die Ausbreitung von Feuer und Rauch.

Hinweis:
	 Muster-Richtlinie über brandschutztechnische 

Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR)

	 Muster-Richtlinie über brandschutztechnische 
Anforderungen an Lüftungsanlagen (Muster-
Lüftungsanlagen-Richtlinie M-LüAR)

	 Muster-Richtlinie über brandschutztechnische 
Anforderungen an Systemböden (Muster-Sy-
stembödenrichtlinie M-SysBöR)

	 Lüftungsanlagen im Brandschutzkonzept; 
Merkblatt für Planung, Ausführung und Betrieb 
(VdS 2298)

	 Brand- und Komplextrennwände; Merkblatt für 
die Anordnung und Ausführung (VdS 2234)

	 Technische Gebäudeausrüstung in Baudenk-
malen und denkmalwerten Gebäuden (VDI 
3817)

5	 Brandschutzkonzept

Das spezifische Schutzniveau historischer Ge-
bäude kann erfahrungsgemäß am effektivsten 
durch die Umsetzung eines ganzheitlichen und 
schutzzielorientierten Brandschutzkonzeptes 
erreicht werden. Dabei werden bauliche, tech-
nische und organisatorische Maßnahmen des 
vorbeugenden und Maßnahmen des abweh-
renden Brandschutzes bezogen auf das jeweilige 
Objekt abgestimmt. 

Abbildung 7: Holztreppe (Quelle: J. Zenger)

Abbildung 8: historische Elektroinstallation  
(Quelle: J. Zenger)
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Eine frühzeitige Berücksichtigung aller relevanten 
Schutzziele ermöglicht allen am Bau Beteiligten 
Maßnahmen zum Personen-, Sachwert- und 
Kulturgutschutz zu kombinieren und somit ein 
technisch optimales und wirtschaftlich tragbares 
Niveau an Brandsicherheit herbeizuführen. Im 
Hinblick auf den Sach- und Kulturgutschutz ist 
deshalb eine frühzeitige Einbindung des Versi-
cherers zur Abstimmung der notwendigen Brand-
schutzmaßnahmen zu empfehlen.

Die Anforderungen an Inhalte eines Brandschutz-
konzeptes können in den einzelnen Bundeslän-
dern unterschiedlich sein und sind mit den zu-
ständigen Behörden abzustimmen.

Abweichungen von behördlichem und tech-
nischem Regelwerk (z. B. Verordnungen, Richt-
linien und Normen) müssen insbesondere bei hi-
storischen Gebäuden durch geeignete Kompen-
sationsmaßnahmen aufgefangen werden.

Historische Brandschutzeinrichtungen sind aus 
denkmalpflegerischer Sicht häufig als integraler 
Bestandteil des Denkmals zu belassen und ggf. 
zu ertüchtigen.

Besonders im Falle einer Nutzungsänderung 
eines historischen Gebäudes ist ein schutzzielo-
rientiertes Brandschutzkonzept im Zuge des not-
wendigen Baugenehmigungsverfahren zu erstel-
len bzw. anzupassen.

Zur Erstellung und Umsetzung eines Brand-
schutzkonzeptes ist es hilfreich, zunächst eine 
brandschutztechnische Bestandsaufnahme vor-
zunehmen. Sie sollte u.a. folgende Punkte um-
fassen:

	 Aktuelle Pläne
	 Bauteile: tragende Wände und Stützen, De-

cken, Dachtragwerk
	 Baustoffe: Dämmstoffe, Bekleidungen, Dach-

eindeckung

	 Brandlasten: Möbel, Archivgut, sonstiges In-
ventar

	 Rettungswege: Treppen, Treppenraumwän-
de, und -decken, Ausgänge ins Freie, Fenster, 
Flurwände und -decken

	 Feuerwehrflächen: Zugänge und Zufahrten, 
Aufstell- und Bewegungsflächen, Straßen und 
Grünanlagen

	 Löschwasserversorgung
	 Brand- und Rauchabschnitte: Brand-/Trenn-

wände, Feuer-/Rauchschutztüren, Kabel-/Lei-
tungs-/Rohrdurchführungen

	 Brandschutzeinrichtungen: Rauchabzüge, 
Brandmelde-, und Löschanlagen

	 Haustechnik: Elektrik, Lüftung, Heizung, Käl-
tetechnik, Sanitäranlagen, Aufzüge und Blitz-
schutzanlagen

	 Brandgefahren durch die vorhandene und ge-
plante Gebäudenutzung sowie

	 mögliche Brandgefahren bei Instandsetzungs- 
und Restaurierungsarbeiten.

5.1	 Vorbeugender Brandschutz

Der vorbeugende Brandschutz lässt sich in drei 
Teilbereiche aufteilen (s. Abbildung 10):

	 baulicher Brandschutz,
	 anlagentechnischer Brandschutz,
	 organisatorischer Brandschutz.

5.1.1	 Baulicher Brandschutz

Bauliche Brandschutzmaßnahmen, die bei Neu-
bauten grundsätzlich problemlos ausführbar sind, 
können oftmals in historischen Gebäuden nicht 
ohne Weiteres umgesetzt werden. Entweder er-
laubt es die historische bzw. geschützte Bausub-
stanz des Gebäudes nicht, oder die technischen 
Maßnahmen können in einem historischen Bau-
werk nicht wirksam werden. Durch anlagentech-
nische, organisatorische und abwehrende Brand-
schutzmaßnahmen können aber oftmals bauliche 
Unzulänglichkeiten kompensiert werden.

Abbildung 9: Grundaufbau eines ganzheitlichen Brandschutzkonzeptes (Grafik: GDV)

Brandschutz

Abwehrender BrandschutzVorbeugender Brandschutz

FeuerwehrSelbsthilfeOrganisatorischer
Brandschutz

Anlagentechnischer
Brandschutz

Baulicher
Brandschutz
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5.1.1.1	 Brandabschnittstrennung

Brandwände unterteilen Gebäude und Gebäude-
abschnitte in Brandabschnitte. 

Brandwände müssen im Brandfall unabhängig 
von der Gebäudekonstruktion auch beim Einsturz 
eines Gebäudeteils standsicher bleiben und die 
Ausbreitung von Feuer, Brandgasen und -rauch 
auf andere Gebäude oder Gebäudeabschnitte 
verhindern.

Brandwände einschließlich deren aussteifender 
Bauteile müssen der Feuerwiderstandsklasse  
F90-A nach DIN 4102 oder REI-90-M nach DIN 
EN 13501 entsprechen.

Wenn die gegebenen Bedingungen es erlau-
ben, sollte eine Unterteilung eines Gebäudes in 
Brandabschnitte realisiert werden. Dabei sind die 
Wand- u. Deckendurchbrüche feuerwiderstands-
fähiger Bauteile bereits während der Bauphase 
entsprechend zu schützen (Abschottung).

Die richtige Anordnung und sorgfältige Ausfüh-
rung von Brandwänden ist besonders wichtig. 
Brandwände sollen unversetzt durch alle Ge-
schosse des Gebäudes geführt werden. Sofern 
Brandwände nur versetzt angeordnet werden 
können, sollten die dazwischen angeordneten 
Decken feuerbeständig und mit nicht brennbaren 
Baustoffen ertüchtigt werden.

Bei Baumaßnahmen ist in großen Baukomple-
xen auch die Abschottung von Bauabschnittsbe-
reichen zu weiter genutzten Räumen sinnvoll.

Zwischen benachbarten Gebäuden können 
Brandabschnitte auch durch räumliche Abstände 
gebildet werden.

Es ist darauf zu achten, dass die räumliche 
Brandabschnittstrennung nicht durch Feuerbrü-
cken, wie z. B. Versorgungsleitungen, brennbare 
Anbauten, Schuppen, Fahrzeuge oder durch 
Lager bzw. Anlagerung brennbarer Stoffe über-
brückt wird.

Hinweis:
	 Technischer Leitfaden der Feuer- und Feuerbe-

triebsunterbrechungs-Versicherung, Risiken, 
Schutzziele, Schutzkonzepte und Schutzmaß-
nahmen (VdS 0195)

	 „Brand- und Komplextrennwände“, Merkblatt 
für die Anordnung und Ausführung (VdS 2234)

	 Baulicher Brandschutz Produkte und Anla-
gen, Teil 4: „Feuerschutzabschlüsse, sonstige 
Brandschutztüren und ergänzende Sonderbau-

teile; Erläuterungen und Verzeichnisse“ (VdS 
2097-4)

5.1.1.2	 Feuerwiderstandsfähigkeit von  
Tragwerken

Um die Ausbreitung von Feuer und Rauch in 
historischen Gebäuden zu verhindern oder zu 
begrenzen, sollten soweit möglich, bestehende 
Wände/ Tragwerke etc. zumindest feuerwider-
standsfähig ertüchtigt werden.

Die tragenden Bauteile (Decken, Balken, Stützen, 
Wände) eines historischen Gebäudes müssen in 
der Regel eine nach dem schutzzielorientierten 
Brandschutzkonzept ausreichende Feuerwider-
standsdauer aufweisen und gemäß dem bauauf-
sichtlichen Verwendbarkeitsnachweis bzw. den 
Angaben der DIN 4102 bzw. DIN EN 13501 ent-
sprechend ausgeführt werden.

In brandschutztechnisch wirksame Wände kön-
nen Feuerschutzabschlüsse entsprechender 
Feuerwiderstandsdauer eingebaut werden. Die 
dort vorhandenen und durch die Instandsetzung 
entstandenen weiteren Wanddurchbrüche sind 
in der Feuerwiderstandsdauer der Wand abzu-
schotten.

Bestehende Tragkonstruktionen aus Holz kön-
nen unter Umständen die Feuerwiderstandsdau-

Abbildung 10: Durch Bekleidung ertüchtigte Holz-
Tragkonstruktion, erster Rettungsweg (Quelle: A. 
Brockmeier)
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er von 30 Minuten oder mehr ohne zusätzliche 
Maßnahmen erreichen oder durch Bekleidungen 
feuerwiderstandfähig ertüchtigt werden. 

Ungeschützte Tragkonstruktionen aus Metall (u. a. 
Stahl- und Gussstützen und -binder) besitzen kei-
ne definierte Feuerwiderstandsdauer. Diese kön-
nen ggf. durch Beschichtung mit Dämmschicht-
bildnern oder durch eine feuerwiderstandsfähige 
Bekleidung brandschutztechnisch ertüchtigt. 

Entsprechende Beschichtungen und Beklei-
dungen müssen bauaufsichtlich zugelassen sein.

Material- und/oder Belastungsprüfungen im Ein-
zelfall können ebenso zum Erhalt von sonst nicht 
nachweisbaren Tragwerken beitragen.

Hinweis: 
	 Baulicher Brandschutz; Produkte und Anlagen 

- Erläuterungen und Verzeichnisse in 10 Teilen, 
Teil 3 Konstruktive Bauteile (VdS 2097-3)

	 Brand- und Komplextrennwände, Merkblatt für 
die Anordnung und Ausführung (VdS 2234)

	 Bauordnung der zuständigen Landesbehörde 
des entsprechenden Landes (Landesbauord-
nung),

	 Sonderbauvorschriften der Länder
	 DIN 4102: Brandverhalten von Baustoffen und 

Bauteilen 
	 DIN EN 13501: Klassifizierung von Baupro-

dukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

In historischen Gebäuden mit meist holzreichen 
Konstruktionen ist die horizontale Unterteilung in 
feuerwiderstandsfähige Abschnitte von besonde-
rer Bedeutung.

Wenn möglich, sollten vorhandene Decken und 
Fehlböden zu feuerwiderstandsfähigen Decken 
ertüchtigt werden, um die Ausbreitung von Feuer 
und Rauch zu behindern. Eine unterseitige Be-
kleidung und die Verlegung von Estrich können 
ihren Feuerwiderstand erhöhen. Bei belasteten 
Deckenkonstruktionen bietet das niedrige Flä-
chengewicht rein mineralischer Brandschutzma-
terialien (z. B. Perlite) statische Vorteile. Qualifi-
ziert nachgerüstet können Holzdecken mit brenn-
barem Putzträger und Strohlehm auch die Feuer-
widerstandsklasse F 90-B erreichen.

Möglichkeiten hierfür sind:

	 Schüttungen ersetzen
	 Bekleidungen anbringen
	 Erhöhung der Feuerwiderstandsklassen der 

Bauteile

	 Austausch der brennbaren Baustoffe gegen 
nichtbrennbare oder zumindest schwer ent-
flammbare und nicht brennend abtropfende 
Baustoffe.

Häufig sind in historischen Wohngebäuden ver-
putzte Holzbalkendecken mit brennbarer Auffül-
lung und Stuck verbaut.

Holzbalkendecken haben in Altbauten wieder-
holt zur Brand- und Rauchausbreitung beigetra-
gen, weil Fehlbodenauffüllungen aus brennbaren 
Materialien (z. B. Sägemehl) bestanden und De-
ckenhohlräume nicht erkannt worden waren. Es 
ist deshalb dringend erforderlich, solche brenn-
baren Fehlbodenauffüllungen durch Auffüllungen 
aus nichtbrennbarem und nicht saugfähigem Ma-
terial zu ersetzen.

5.1.1.3	 Feuerschutzabschlüsse

Öffnungen in feuerbeständigen Decken sind im 
Regelfall mit feuerbeständigen Abschlüssen zu 
sichern. Öffnungen in feuerbeständigen Wän-
den müssen mit mindestens feuerhemmenden, 
selbstschließenden Feuerschutzabschlüssen 
versehen werden. Solche Feuerschutzabschlüs-
se sind an geprägten Kennzeichnungsschildern 
nach Normen oder der Zulassung erkennbar. 

Beispielsweise können historische Türen aus  
4 cm dickem, massivem Eichenholz, die dicht- 
und selbstschließend hergestellt sind, den An-
forderungen an T30-Türen gemäß DIN 4102-5 
genügen.

Feuerschutztüren und -tore müssen selbstschlie-
ßend sein. Sofern ein längeres Offenstehen aus 
betrieblichen Gründen notwendig ist, dürfen sie 
nur mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen 
Feststellanlagen während der Betriebszeit offen 
gehalten werden. Das Offenhalten von Feuer-
schutztüren durch Verkeilen, Festbinden usw. ist 
ausnahmslos verboten.

5.1.1.4	 Technikräume

Innerhalb eines historischen Gebäudes ist es 
empfehlenswert, Bereiche mit besonderer Brand-
gefahr (beispielsweise elektrische Schalt- und 
Betriebsräume, Feuerungs- und Heizungsanla-
gen, Lüftungszentrale, Aufzugsmaschinenraum) 
in feuerbeständig abgetrennten Räumen unter-
zubringen. Türen zu diesen Räumen sollten min-
destens feuerhemmend und möglichst selbst-
schließend ausgeführt werden, sofern das nicht 
bereits auf Grund bauaufsichtlicher Vorschriften 
gefordert ist.
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5.1.1.5	 Dachbodenunterteilung

Vielfach anzutreffende großräumige, weitläufige 
Dachböden sollten mit feuerwiderstandsfähigen 
Wänden und Feuerschutzabschlüssen in Ab-
ständen von max. 40 m unterteilt werden, um 
eine Ausbreitung von Feuer und Rauch über den 
Dachboden zu erschweren.

5.1.1.6	 Weiche Bedachung

Dacheindeckungen, die nicht den Anforderungen 
an harte Bedachung nach DIN 4102-7 bzw. DIN 
ENV 1187 genügen, sollten ertüchtigt werden. 
Hierzu eignet sich die Kesseldruckimprägnierung 
von Schilf für Reetdächer. Bei Schindeldächern 
kann z.B. unter der Verwendung von Alaska Ze-
der oder Kanadischer Lärche unter Beachtung 
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeug-
nisses eine harte Bedachung erreicht werden.

Hinweis:
	 DIN 4102-7: Brandverhalten von Baustoffen 

und Bauteilen, Teil 7: Bedachungen; Begriffe, 
Anforderungen und Prüfungen

	 Brandschutzmaßnahmen für Dächer Merkblatt 
für die Planung und Ausführung (VdS 2216)

	 DIN ENV 1187: Prüfverfahren zur Beanspru-
chung von Bedachungen durch Feuer von au-
ßen

5.1.1.7	 Treppen, Flure, Aufzüge, Rettungswege

Historische Treppenräume entsprechen oft nicht 
den heutigen gesetzlichen Vorgaben. Deshalb 
sind objektbezogene Einzellösungen vorzuse-
hen. Es sollte möglichst angestrebt werden, dass 
jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen in 
jedem Geschoss über mindestens zwei vonei-
nander unabhängige Rettungswege verfügt.

Bestehende Treppen sollten nach Möglichkeit von 
den Geschossen durch den Einbau von bauauf-
sichtlich zugelassenen Feuerschutz- bzw. Rauch-
schutztüren, Brandschutzrollos oder durch die 
Nachbesserung der vorhandenen historischen 
Türen (Dichtungen, Türschließer, Brandschutz-
verglasung) abgetrennt werden.

Notwendige (zuvor nicht vorhandene Treppen) 
können unter anderem in dafür umgenutzte Räu-
me eingebaut werden. Bereits vorhandene Trep-
penraumwände (z. B. Fachwerkwände) können 
mit einer feuerwiderstandsfähigen Brandschutz-
bekleidung versehen oder verputzt werden. 

Brennbare Einbauten und Bekleidungen sind 
nach Möglichkeit aus dem Treppenraum zu ent-
fernen.

Zur Bewahrung historischer Holztreppen oder 
offener Treppenanlagen können Außentreppen 

Abbildung 11: Trennung zwischen genutztem und  
ungenutztem Dachraum, FSA noch nicht eingebaut  
(Quelle: A. Brockmeier)

Abbildung 12: Brandschutzrollo vor Tür (eingerollt)  
(Quelle: A.-K. Zülch)
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oder zusätzliche Treppenräume als Kompensa-
tionsmaßnahme für eine notwendige Treppe in 
Betracht kommen.

Der Einbau von Brandmeldeanlagen ermöglicht 
eine frühzeitige Detektion von Entstehungsbrän-
den.

Der Zugang vom Treppenraum zu Dachböden 
und Türmen sollte sichergestellt werden. Um z. 
B im Brandfall ein sicheres Betreten von Dach-
räumen zu ermöglichen, sollten mindestens Lauf-
stege vorhanden sein. 

Für Rauchschutzabschlüsse sollten rauchdichte 
Türen verwendet werden. Es können auch Tü-
ren mit Stahl- oder Hartholzrahmen ausreichend 
sein, wenn sie dicht- und selbstschließend sind. 
In Treppenräumen und Fluren sollten Kabel nicht 
offen verlegt und keine Elektroverteiler eingebaut 
werden.

Aufzüge, die nicht in feuerwiderstandsfähige, 
abgeschlossene Treppenräume eingebaut sind, 
sollten eigene feuerwiderstandsfähige Schächte 
erhalten, die mit bauaufsichtlich zugelassenen 
oder den Anforderungen nach DIN 4102-5 herge-
stellten Fahrschachttüren zu versehen sind.

Hinweis:
	 Baulicher Brandschutz; Produkte und Anla-

gen; Teil 2a: nichtbrennbare Baustoffe; Erläute-
rungen und Verzeichnisse (VdS 2097-2a)

	 DIN 4102-1: Brandverhalten von Baustoffen 
und Bauteilen; Teil 1:Baustoffe - Begriffe, An-
forderungen und Prüfungen

	 DIN 4102-5: Brandverhalten von Baustoffen 
und Bauteilen; Teil 5: Feuerschutzabschlüsse, 
Abschlüsse in Fahrschachtwänden und gegen 
Feuer widerstandsfähige Verglasungen, Be-
griffe, Anforderungen und Prüfungen

	 DIN EN 81-58 – Sicherheitsregeln für die Kon-
struktion und den Einbau von Aufzügen; Prü-
fung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Fahr-
schachttüren

	 DIN 18095: Rauchschutzabschlüsse

5.1.1.8	 Schächte, Kamine, Kanäle

Von Feuerungsanlagen geht in historischen Ge-
bäuden eine erhöhte Brandgefahr aus. Eine re-
gelmäßige Überprüfung aller Kamine und Feu-
erstätten durch einen Schornsteinfegerfachbe-
trieb kann die erhöhte Brandgefahr reduzieren. 
Schadhafte Kamine und Heizungsanlagen müs-
sen instand gesetzt, außer Betrieb genommen 
oder durch neue ersetzt werden.

Auf kritische Stellen, wie Deckendurchführungen, 
Reinigungsverschlüsse, Rauchrohranschlussöff-
nungen, Holzverschalungen an Schornsteinen 
sowie angrenzende Fachwerkverbände ist be-
sonders zu achten.

Feuerstätten und Ofenrohre sind vom Betreiber 
regelmäßig zu reinigen. Feuerstätten dürfen auch 
nach Umbau erst in Betrieb genommen werden, 
wenn der zuständige Schornsteinfegerfachbe-
trieb die Tauglichkeit der Abgasanlage und die 
sichere Benutzbarkeit der Feuerungsanlagen be-
scheinigt hat.

Hinweis:
	 1.BImSchV – Verordnung über kleine und mitt-

lere Feuerungsanlagen
	 Muster Feuerungsverordnung (M-FeuVO)

5.1.1.9	 Elektrische Anlagen

Veraltete und defekte elektrische Anlagen und 
Kabel bzw. Leitungen müssen ausgetauscht wer-
den. Besonderes Augenmerk sollte elektrischen 
Leitungen in Zwischendecken, Zwischenböden, 
Fehlböden und in Dachstühlen zu Teil werden. 
Zu berücksichtigen ist dabei, dass in modernen 
Haushalten zahlreiche elektrische Geräte mit ho-
hen Anschlusswerten vorhanden sind, von denen 
mehrere oft gleichzeitig in Betrieb genommen 
werden. Hier kann eine Anpassung der Elektroin-
stallation geboten sein, um den sicheren Betrieb 
der elektrischen Anlage zu gewährleisten.

Bei einer Risiko erhöhenden Nutzung von Räu-
men (z. B. durch Cafés, Restaurants, Souvenir-
läden, Verkaufsräume und Werkstätten), sollten 
brandschutztechnische Abtrennungen und elek-
trische Installationen vorhanden sein, die für die 
entsprechende Nutzung ausgelegt sind.

Elektrische Geräte sind so aufzustellen und zu 
betreiben, dass die Umgebung durch Wärme-
strahlung nicht gefährdet ist.

Elektrische Sicherungseinsätze sind an die An-
forderungen der elektrischen Leitungen anzupas-
sen. Es ist grundsätzlich ein Sicherungseinsatz 
mit einem Auslösestrom (Bemessungsstrom) 
auszuwählen, der kleiner ist als die zulässige Be-
lastung der elektrischen Leitung bzw. des Kabels. 
Im Zweifelsfall ist eine Anpassung vorzunehmen, 
bei der eine qualifizierte Elektrofachkraft zu Rate 
zu ziehen ist.

Sicherungen sind ausschließlich bestimmungs-
gemäß (ggf. fachmännisch) wieder in Betrieb zu 
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nehmen; dabei ist unbedingt auf die geeignete 
Stromstärke zu achten.

Eine bewährte Schutzmaßnahme ist die Installati-
on von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD). 
Diese verhindern bei Isolationsmängeln Brand- 
und somit Lebensgefahr. 

Nagetiere können Isolationsfehler an elektrischen 
Leitungen in Gebäudehohlräumen, Zwischenbö-
den, Kanälen, Schächten usw. verursachen (so 
genannter „Tierfraß”). Als Schutzmaßnahme bie-
tet es sich an, Köderboxen aufzustellen und Ka-
bel und Leitungen in Schutzrohren zu verlegen.

Hinweis:
	 Brandschutz im Betrieb 

Leitfaden für den Brandschutz (VdS 2000)
	 Elektrische Geräte und Einrichtungen 

Merkblatt zur Schadenverhütung (VdS 2015)
	 Überspannungsschutz in Wohngebäuden 

Richtlinien zur Schadenverhütung (VdS 2019)
	 Elektrische Leitungsanlagen 

Richtlinien zur Schadenverhütung (VdS 2025)
	 Elektrische Anlagen in feuergefährdeten Be-

triebsstätten und diesen gleichzustellende Ri-
siken; Richtlinien zur Schadenverhütung (VdS 
2033)

	 Fernsehgeräte, Merkblatt zur Schadenverhü-
tung (VdS 2085)

	 Überspannungsschutz, Merkblatt zur Scha-
denverhütung (VdS 2192)

	 Elektrowärme, Merkblatt zur Schadenverhü-
tung (VdS 2278)

	 Niedervoltbeleuchtung, Merkblatt zur Scha-
denverhütung (VdS 2302)

	 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (FI), Merk-
blatt zur Schadenverhütung (VdS 2460)

	 Schadenverhütung in Wohngebäuden, Teil 1 
Merkblatt für Eigentümer, Eigentümergemein-
schaften und Hausverwaltungen (VdS 3000-01)

	 Schadenverhütung in Wohngebäuden, Teil 2 
Merkblatt für Wohnungseigentümer und Mieter 
(VdS 3000-02)

	 DIN IEC 60364-4-42 (VDED 0100-420): Errich-
ten elektrischer Niederspannungsanlagen -Teil 
4-42: Schutzmaßnahmen - Schutz gegen ther-
mische Auswirkungen (IEC 64/1483/CD:2005) 
422.6 Auswahl und Errichten elektrischer Anla-
gen in Räumen und Orten mit Gefährdung von 
unersetzbaren Gütern

	 DIN VDE 0100 Teil 410 Errichten von Nieder-
spannungsanlagen - Teil 4-41: Schutzmaßnah-
men - Schutz gegen elektrischen Schlag

	 DIN VDE 0100-482 (VDE 0100-482): Errichten 
von Niederspannungsanlagen, Kapitel 48: Aus-
wahl von Schutzmaßnahmen; Hauptabschnitt 
482: Brandschutz bei besonderen Risiken oder 

Gefahren; 482.3 Räume oder Orte mit unersetz-
baren Gütern von hohem Wert

	 DIN VDE 0298 Teil 4: Verwendung von Kabeln 
und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen 
Teil 4: Empfohlene Werte für die Strombelast-
barkeit von Kabeln und Leitungen für feste Ver-
legung in und an Gebäuden und von flexiblen 
Leitungen

5.1.2	 Anlagentechnischer Brandschutz

In der Praxis sind u. a. folgende anlagentech-
nische Maßnahmen anerkannt:

	 Einbau automatischer Löschanlagen
	 Einbau automatischer Brandmeldeanlagen
	 Einbau automatischer Rauch- und Wärmeab-

zugsanlagen.

Bauliche und technische Brandschutzmaßnah-
men, die bei Neubauten ohne Probleme aus-
führbar sind, können in historischen Gebäuden 
häufig nicht ohne Weiteres angewendet werden. 
Entweder erlaubt es die erhaltenswerte Bausub-
stanz des Gebäudes nicht, oder die Maßnahmen 
können in einem historischen Bauwerk technisch 
nicht wirksam werden.

Sollte dies der Fall sein, muss dafür Sorge getra-
gen werden, dass – gegebenenfalls durch Kom-
pensationsmaßnahmen – ein gleichwertiges Si-
cherheitsniveau gewährleistet wird.

Hinweis:
	 Leitfaden zur Auswahl des anlagentechnischen 

Brandschutzes (VdS 3429)

5.1.2.1	 Feuerlöschanlagen

In Absprache mit der genehmigenden Behörde 
und dem Feuerversicherer ist abgestimmt auf die 
vorhandene Brandlast und Brandgefahr die Art 
der Löschanlage und des Löschmittels festzule-
gen. 

Mögliche Löschanlagen sind Sprinkler-, Gas-, 
Feinsprüh- und Hochdruck-Wassernebel- Lösch-
anlagen.

In Abhängigkeit von den örtlichen Gegeben-
heiten sind auch halbstationäre Löschanlagen 
einsetzbar, soweit die automatische Alarmierung 
der Feuerwehr im Brandfall gemäß den anzuwen-
denden Richtlinien sichergestellt ist.

Anmerkung: Halbstationäre Löschanlagen sind 
Löschanlagen, die nicht in allen Teilen ortsfest in-
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stalliert sind. Sie werden in der Regel erst durch 
die Zuführung des Löschwassers wirksam.

Voraussetzungen für die Installation und den Be-
trieb einer halbstationären Löschanlage sollten 
erfahrungsgemäß sein:

	 die vollständige Überwachung des geschützten 
Bereiches durch eine automatische Brandmel-
deanlage, die zu der Feuerwehr durchgeschal-
tet ist

	 eine angemessen kurze Hilfsfrist der zustän-
digen Feuerwehr, um eine wirksame, rechtzei-
tige Brandbekämpfung sicher zu stellen

	 eine ausreichende Löschwasserversorgung 
durch die Feuerwehr.

Planung und Einbau des stationären Teils der 
halbstationären Löschanlagen sollte nach den 
anerkannten technischen Regeln für stationäre 
Löschanlagen erfolgen.

Hinweis:
siehe Richtlinien für Halbstationäre Sprühwasser-
Löschanlagen, Teil1: Planung und Einbau (VdS 
2395)

Die Wirksamkeit halbstationärer Löschanlagen 
ist von unterschiedlichen Faktoren (u. a. Hilfsfrist 
und Ortskenntnis der Feuerwehr) abhängig. Der 
Einsatz solcher Löschanlagen ist somit im Hin-
blick auf das zu erreichende Schutzziel beson-
ders zu untersuchen und zu bewerten.

In Gebäuden, Gebäudeteilen oder Räumen mit 
hoher Brandbelastung und Wertkonzentration 
(beispielsweise in Archiven oder Museen), wo-
durch im Brandfall eine rasche Ausbreitung von 
Feuer und Rauch möglich und hoher Schaden 
zu erwarten ist, sind selbsttätige ortsfeste Feu-
erlöschanlagen mit Abstimmung auf das Archiv- 
oder Museumsgut zu empfehlen (z.B. Feinsprüh-
asserlöschanlage, Gaslöschanlage).

Hinweis:
	 VdS-Richtlinien für CO2-Feuerlöschanlagen 

Planung und Einbau (VdS 2093)
	 Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und 

Einbau (VdS CEA 4001),
	 Richtlinien für Schaum-Löschanlagen, Planung 

und Einbau (VdS 2108)
	 Richtlinien für Sprühwasser-Löschanlagen, Pla-

nung und Einbau (VdS 2109)
	 VdS-Richtlinien für Feuerlöschanlagen mit nicht 

verflüssigten Inertgasen, Planung und Einbau 
(VdS 2380)

	 VdS-Richtlinien für Feuerlöschanlagen mit ha-
logenierten Kohlenwasserstoffen, Planung und 
Einbau (VdS 2381)

	 Richtlinien für Halbstationäre Sprühwasser-
Löschanlagen, Teil1: Planung und Einbau (VdS 
2395-1)

	 Richtlinien für Inertisierungs- und Sauerstoffre-
duzierungsanlagen, Planung und Einbau (VdS 
3527)

5.1.2.2	 Brandmeldeanlage (BMA)

Automatische Brandmeldeanlagen sollten u. 
a. in besonders brandgefährdeten oder brand-
empfindlichen Gebäuden, Gebäudeteilen oder 
Räumen (z. B. für Schalt-, EDV-, und Lüftungs-
Anlagen) oder anderen wichtigen Anlagen, die 
nicht ständig mit Personal besetzt sind, installiert 
werden.

Automatische Brandmeldeanlagen können auch 
zur Ansteuerung von Feuerlöschanlagen nach 
Abschnitt 5.1.2.1 verwendet werden.

Um eine schnelle Hilfeleistung zu ermöglichen, 
sollte die automatische Brandmeldeanlage auf 
eine ständig besetzte Stelle aufgeschaltet wer-
den, z. B. Feuerwehrleitstelle, Werkschutzleitstel-
le oder Pförtner.

Automatische Brandmeldeanlagen müssen den 
anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

In Absprache mit der genehmigenden Baube-
hörde und dem Feuerversicherer kann eine auto-
matische Brandmeldeanlage auch als Kompen-
sationsmaßnahme in Betracht kommen. Darüber 
hinaus können in historischen Räumen auch ra-
umseitig unauffällige Ansaugrauchmelder (mögli-
cherweise auch im Deckenhohlraum) oder linien-
förmige Rauchmelder (auch an Wänden montier-
bar) installiert werden.

Abbildung 13: linienförmiger Brandmelder und Lösch-
düse (Quelle: H. Berger)
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Die jeweilige Kennzeichnung der Ansaugöff-
nungen an den Decken sollte mit den gestalte-
rischen Erfordernissen der historischen Decken 
in Abstimmung mit der Feuerwehr in Einklang 
gebracht werden.

Abgehängte Decken, Doppel- und Fehlböden 
sind in die Überwachung einzubeziehen. Stö-
rungstolerante Systeme, die Auswahl der geeig-
neten Erfassungsgröße (Rauch, Temperatur, Gas, 
Strahlung) und Melder mit Nachführung der An-
sprechschwellen verhindern Falschalarme.

Eine mobile Brandmeldeanlage kann insbeson-
dere bei dem häufig erhöhten Brandrisiko eines 
Baustellenbetriebes dazu beitragen, eine schnel-
le Brandmeldung und Brandbekämpfung zu er-
möglichen.

Hinweis:
	 Richtlinien für automatische Brandmeldeanla-

gen, Planung und Einbau, (VdS 2095)
	 Bauordnung der zuständigen Landesbehörde 

(Landesbauordnung)
	 Elektrische Anlagen in feuergefährdeten Be-

triebsstätten und diesen gleichzustellende Ri-
siken; Richtlinien zur Schadenverhütung (VdS 
2033)

5.1.2.3	 Meldung an eine ständig besetzte  
Stelle/Hilfe leistende Stelle

Wird eine Brandmeldung nicht an einer ständig 
besetzten Stelle angezeigt, ist eine Weiterleitung 
der Alarmmeldung z. B. an eine behördlich be-
nannte alarmauslösende Stelle oder ein VdS-an-
erkanntes Wach- und Sicherheitsunternehmen zu 
empfehlen. 

Um der Feuerwehr den Zugang zum Gebäude zu 
ermöglichen, empfiehlt es sich, bei nicht ständig 
besetzten Objekten, ein Feuerwehr-Schlüsselde-
pot vorzusehen.

Hinweis:
	 Technischer Leitfaden der Feuer- und Feuer-

betriebsunterbrechungs-Versicherung, Risiken, 
Schutzziele, Schutzkonzepte und Schutzmaß-
nahmen (VdS 0195)

	 Schlüsseldepots (SD), Planung, Einbau und In-
standhaltung (VdS 2350)

	 Schlüsseldepots, Informationsbroschüre (VdS 
5477)

5.1.2.4	 Rauchwarnmelder in Wohnungen

Sofern keine Brandmeldeanlage eingebaut ist, 
wird für Wohnungen in historischen Gebäuden, in 

denen häufig viele brennbare Baustoffe verbaut 
sind, der Einbau von Rauchwarnmeldern grund-
sätzlich empfohlen. Rauchwarnmelder warnen 
bei Brandausbruch die Nutzer der vom Brand 
betroffenen Wohneinheit. Diese können bei 
einem Brand in der eigenen Wohnung so früh-
zeitig gewarnt werden und rechtzeitig die Flucht 
antreten. Der Einbau von Rauchwarnmeldern in 
Wohnungen ist in verschiedenen Bundesländern 
inzwischen auch gesetzlich geregelt.

Hinweis:
	 DIN 14676: Rauchwarnmelder für Wohnhäuser, 

Wohnungen und Räume mit wohnungsähn-
licher Nutzung - Einbau, Betrieb und Instand-
haltung

	 www.rauchmelder-lebensretter.de

5.1.2.5	 Rauch- und Wärmeabzug

Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) bzw. 
Rauchschutz-Druckanlage (RDA) ermöglichen 
eine gefahrlose Entfluchtung von Gebäuden und 
mindern die Wärme- und Rauchgasbeaufschla-
gung der Baukonstruktion. Das Abführen von 
Brandrauch und -wärme kann durch natürlichen 
Rauchabzug, maschinelle Entrauchung oder ei-
ner Kombination aus beidem realisiert werden. 

Sollte die Installation einer Rauch- und Wärme-
abzugsanlage nicht möglich sein, können ggf. 
vorhandene Fenster und Öffnungen dazu umge-
rüstet werden. Hierzu geeignet sind u. a. offenste-
hende Fensterteile, vergitterte Öffnungen ohne 
Glasscheibe, Rauchrohre, Abzugsschächte oder 
Rauchabzugsklappen in Dächern.

Erhaltenswerte historische (Farb)fenster sollten 
so umgerüstet werden, dass sie im Brandfalle 
zerstörungsfrei geöffnet werden können.

Hinweis:
	 Richtlinien für Entrauchungsanlagen in Trep-

penräumen (EAT), Planung und Einbau (VdS 
2221)

	 Zusammenwirken von Wasserlöschanlagen 
und Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA), 
Merkblatt zum Brandschutz (VdS 2815)

	 Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 
(NRA), Planung und Einbau (VdS CEA 4020)

	 DIN 18232: Rauch- und Wärmefreihaltung
	 DIN EN 12101: Rauch- und Wärmefreihaltung

5.1.3	 Organisatorischer (betrieblicher) 
Brandschutz

Organisatorische Maßnahmen zum Brandschutz 
regeln das Verhalten von Personal, Besuchern 
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und Bewohnern in Hinblick auf mögliche Brand-
gefahren. Zu den organisatorischen Brandschutz-
maßnahmen gehören z. B.:

	 Notfallplanung/Feuerwehrplan
	 Brandschutzordnung
	 Unterweisung des Personals
	 Regelung für Zugänglichkeit/Schlüssel
	 Regelungen für das Aufstellen von Kerzen 

(etwa in Kirchen)
	 regelmäßige Überprüfung der technischen An-

lagen und elektrischen Geräte
	 regelmäßige Überprüfung aller vorhandenen 

Brandschutzeinrichtungen
	 Regelungen für die ordnungsgemäße Lage-

rung von brennbaren Gegenständen
	 Überprüfen von Räumen nach Betriebs-

schluss
	 Schließen von Fenstern und Türen
	 Ordnung und Sauberkeit
	 Rauchverbot

Die Eigentümer von historischen Gebäuden 
sollten in Abstimmung mit den zuständigen Stel-
len für Denkmalpflege und Gefahrenabwehr einen 
Notfall- und Einsatzplan erarbeiten. Dazu können 
Fachleute hinzugezogen werden.

Ein Notfallplan beinhaltet u. a.:

	 Bereitstellung und Nutzbarkeit einer Notruf-
nummer,

	 Benachrichtigung von Feuerwehr/Polizei
	 Vor Ort Unterstützung/Einweisung von Feuer-

wehr, Polizei und anderer Hilfsorganisationen
	 unverzögerte Meldung eines Brandschadens 

beim Versicherer
	 Evakuierungsplan für Kunst und Kulturgut um 

sie vor ihrer Beschädigung oder Vernichtung 
zu schützen.

Ein Evakuierungsplan für Kunst und Kulturgut 
sollte u.a. berücksichtigen:

	 die Reihenfolge der zu bergenden Gegenstän-
de,

	 die Art der Schutzmaßnahmen für bewegliches 
und unbewegliches Kulturgut,

	 die Unterbringung der geborgenen Gegen-
stände außerhalb des Brandobjektes.

Feuerwehr-, Flucht-, Rettungs-, Notfall- und Eva-
kuierungspläne sowie Feuerwehrlaufkarten der 
Brandmeldeanlage müssen stets auf aktuellem 
Stand gehalten werden.

Diese Pläne erleichtern im Betrieb und während 
der Bauzeit die Brandbekämpfung und Rettungs-

maßnahmen. Zu Übungen und Begehungen 
sollte den örtlichen Feuerwehren regelmäßig Ge-
legenheit gegeben werden. Ggf. bietet es sich an, 
im Rahmen einer Feuerwehrübung auch den Eva-
kuierungsablauf für das Kulturgut zu erproben. 

Wiederkehrende Feuerwehrübungen, Prüfungen 
und Inaugenscheinnahme mit gegebenenfalls 
nachfolgender Aktualisierung der Einsatzplanung 
und des vorbeugenden Brandschutzes sichern 
im Brandfall wirkungsvolle Maßnahmen. Diese 
sind mit den zuständigen beaufsichtigenden und 
genehmigenden Stellen abzustimmen.

Hinweise:
	 Brandschutz im Betrieb (VdS 2000)
	 Brandschutz-Management; Leitfaden für die 

Verantwortlichen im Betrieb und Unternehmen 
(VdS 2009)

	 Leitfaden für die Erstellung von Evakuierungs- 
und Rettungsplänen für Kunst und Kulturgut 
(VdS 3434)

	 DIN 14095: Feuerwehrpläne für bauliche Anla-
gen

	 DIN 4844-3: Sicherheitskennzeichnung - Teil 3: 
Flucht- und Rettungspläne

	 DIN 14096: Brandschutzordnung

5.1.3.1	 Prüfung elektrischer Anlagen

Elektrische Anlagen und Geräte (sowohl statio-
näre als auch mobile) müssen mindestens den 
anerkannten Regeln der Elektrotechnik (Bestim-
mungen des Verbandes der Elektrotechnik, Elek-
tronik und Informationstechnik e. V. - VDE) oder 
gleichwertiger Sicherheit entsprechen; Elek-
trische Geräte müssen den für sie geltenden Pro-
duktnormen genügen.

Elektrische Anlagen dürfen nur von Elektrofach-
kräften errichtet, geändert, geprüft und unter-
halten werden. Nach DIN VDE 0105 müssen die 
elektrischen Anlagen entsprechend ihren Errich-
tungsnormen in ordnungsgemäßem Zustand ge-
halten werden.

Es ist deshalb unerlässlich, eine regelmäßige 
Überprüfung der elektrischen Anlagen und Ge-
räte vornehmen zu lassen. Es empfiehlt sich 
grundsätzlich auch die Prüfung elektrischer An-
lagen gemäß den Prüfrichtlinien nach Klausel SK 
3602 ergänzend vorzunehmen.

Unterstützend hierzu eignet sich der Einsatz von 
Thermographiegeräten. Diese ermöglichen eine 
effektive Suche nach Brandentstehungsgefahren 
in elektrischen Anlagen.
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Hinweis:
	 Thermografie in elektrischen Anlagen, Ein Bei-

trag zur Schadenverhütung und Betriebssicher-
heit (VdS 2858)

	 VdS-anerkannte Sachverständige für Elektro-
thermografie (Elektrothermografen) (VdS 2861)

	 Prüfung elektrischer Anlagen 
Prüfrichtlinien nach Klausel 3602 (VdS 2871)

	 Isolationsfehlerschutz in elektrischen Anlagen 
mit elektronischen Betriebsmitteln - RCD und 
FU, Richtlinien zur Schadenverhütung (VdS 
3501)

	 DIN VDE 0105: Betrieb von Starkstromanlagen; 
Allgemeine Festlegungen

5.1.3.2	 Feuergefährliche Arbeiten

Feuergefährliche Arbeiten im Zusammenhang mit 
Reparatur, Montage- und Demontagearbeiten, 
wie Schweißen, Trennschleifen, Löten und Brenn-
schneiden außerhalb von Werkstattbereichen, 
die dafür vorgesehen sind sowie Dacharbeiten 
mit offener Flamme, Heißkleben und Abflämmen 
sind eine häufige Brandursache. 

Gefährdet ist nicht nur die nähere Umgebung 
der Arbeitsstelle. Schweiß-, Schneid- und Schleif-
funken beispielsweise können auch noch in Ent-
fernungen von 10 m und mehr brennbare Stoffe 
entzünden. Sind solche Arbeiten unvermeidlich, 
muss hierfür eine schriftliche Genehmigung durch 
den Auftraggeber/Betriebsleiter oder den dafür 
Beauftragten erteilt werden (Erlaubnisschein für 
feuergefährliche Arbeiten, siehe VdS 2036). Da-
mit wird das durchführende Personal (sowohl 
eigenes als auch fremdes) sensibilisiert und ver-
pflichtet, alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen 
zu ergreifen und zu beachten. Dazu gehören u.a. 
ein Brandposten während und eine Brandwache 
zur Kontrolle nach Beendigung feuergefährlicher 
Arbeiten.

Vor Aufnahme der Tätigkeiten sollte grundsätz-
lich geprüft werden, ob anstelle dieser Arbeiten 

so genannte kalte Verfahren eingesetzt werden 
können, die keine Brandgefahr darstellen.

Ggf. kann durch den Einsatz von mobilen Brand-
meldeanlagen eine frühzeitige Brandentdeckung 
und -meldung sichergestellt werden.

Hinweis:
	 Feuergefährliche Arbeiten, Richtlinien für den 

Brandschutz (VdS 2008)
	 Baustellen; Leitfaden für ein umfassendes Si-

cherheitskonzept (VdS 2021)
	 Erlaubnisschein für Schweiß-, Schneid-, Löt-, 

Auftau- und Trennschleifarbeiten, – Muster – 
(VdS 2036M)

	 Sicherheitsvorschriften für Feuergefährliche Ar-
beiten (VdS 2047)

	 Auftauarbeiten an wasserführenden Anlageteilen 
Merkblatt für den Brandschutz (VdS 2074)

5.1.3.3	 Ordnung, Sauberkeit und  
Abfallbeseitigung

Abfallbehälter sind stets im Freien oder in brand-
schutztechnisch abgetrennten Räumen, nicht in 
Hausfluren, Treppen- und Kellerräumen aufzu-
stellen.

Asche aus Öfen und Kaminen und Tabak- und 
Zigarettenreste sind ausnahmslos in gesonderte 
Behälter aus nichtbrennbarem Material mit dicht-
schließendem Deckel zu entleeren. Glutreste 
können zeitversetzt einen Brand auslösen.

Für die regelmäßige Abfuhr von gefüllten Abfall-
behältern und Sperrmüll ist Sorge zu tragen.

Dachräume und Keller müssen entrümpelt und 
stets von Staubablagerungen und Vogelnestern 
freigehalten werden. 

Zwischenräume zwischen eng benachbarten Ge-
bäuden sollten generell brandlast- und abfallfrei 
gehalten werden. 

Abbildung 14: Erwärmung einer fehlerhaften Kontaktstelle sichtbar durch Thermografie (Bild: VdS 2858) 
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Bauschutt, -abfälle und Staubablagerungen sol- 
lten im Laufe von Bauarbeiten insbesondere aus 
Kriechkellern, Deckenhohlräumen, Kanälen und 
Schächten entfernt werden.

Hinweis:
	 Brandschutz im Betrieb (VdS 2000)
	 Leuchten, Richtlinien zur Schadenverhütung 

(VdS 2005)
	 Anlagen der Informationstechnologie (IT-An-

lagen), Merkblatt zur Schadenverhütung (VdS 
2007)

	 Aufstellen von Müllpresscontainern 
Richtlinien für den Brandschutz (VdS 2207)

	 Holz bearbeitende und verarbeitende Betriebe 
Richtlinien für den Brandschutz (VdS 2029)

	 Elektrowärmegeräte und Elektroheizungsan-
lagen, Richtlinien zur Schadenverhütung (VdS 
2279)

5.1.3.4	 Außerkraftsetzen von  
Brandschutzanlagen	

Vorhandene Brandschutzanlagen dürfen nur in 
Abstimmung mit den hierfür verantwortlichen Per-
sonen außer Betrieb genommen werden. 

Bei Außerbetriebnahme einer Brandschutzanlage 
muss stets geprüft werden, ob eine Meldepflicht 
gegenüber dem (Sach-) Versicherer besteht. Für 
die Zeit der Außerbetriebsetzung sollten ausrei-
chende Ersatzmaßnahmen vorgesehen werden, 
wie

	 Sicherstellen der Brandmeldung,
	 Bereithalten von geeignetem Löschgerät und 

Löschmittel,
	 ggf. Einsatz von Brandwachen.

Nach der Beendigung der Arbeiten sind alle 
außer Betrieb genommenen Sicherheits- und 
Brandschutzeinrichtungen unverzüglich wieder 
in Betrieb zu setzen.

Hiervon können folgende Installationen betroffen 
sein:

	 Brandmeldeanlagen
	 Löschanlagen
	 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
	 Feststellanlagen (z. B. für Feuerschutzab-

schlüsse und Rauchschutztüren)
	 automatisch angesteuerte Brandschutzklap-

pen
	 Förderanlagenabschlüsse

Des Weiteren sind Decken- und Wanddurchbrü-
che wieder zu verschließen.

Hinweis:
	 Brandschutz im Betrieb (VdS 2000)

5.1.3.5	 Brandstiftung/Zugangsbeschränkung

Brandstiftung ist eine der häufigsten Schaden-
ursachen. Die Gefahr einer Brandstiftung kann 
reduziert werden, wenn die potenziellen Bedro-
hungsbilder und die entsprechenden Reaktions-
weisen schon im Vorfeld bedacht und beachtet 
werden.

Der wirksamste Schutz gegen Brandstiftung von 
außen ist ein auf die Situation des Gebäudes 
oder die Einrichtung angepasster Schutz gegen 
unbefugtes Betreten.

Hierzu gehören beispielsweise:

	 Zugangskontrollen
	 stabile Einfriedung (Umzäunung mit Übersteig-

sicherung) 
	 bauliche Gebäudesicherung (massive Wän-

de, gegen Einbruch gesicherte Türen und 
Fenster) 

	 Beleuchtung von Gebäuden, Freiflächen und 
Außenbereichen 

	 technische Gebäude- und Geländesicherung 
(Einbruchmeldeanlagen, Überwachungssy-
steme)

	 Beauftragung eines Wachdienstes

Ein- und Ausgänge, Treppen und Treppenräume 
sind ständig frei und betriebsbereit zu halten. Sie 
dürfen nicht als Lagerraum genutzt werden.

Die Lagerung brennbarer Materialien (wie Brenn-
holz, Paletten, Abfallbehälter) an Gebäudeaus-
senwänden ist zu vermeiden.

Hinweis:
	 Sicherungsrichtlinien für Haushalte, Einbruch-

diebstahl (VdS 0691)
	 Sicherungsrichtlinien für Geschäfte und Be-

triebe (VdS 2333)

5.2	 Abwehrender Brandschutz

Ein bauordnungsrechtlich gefordertes Brand-
schutzkonzept, beinhaltet den Personenschutz 
als vorrangiges Schutzziel. Eine frühzeitige Be-
rücksichtigung aller risikogerechten Schutzziele 
ermöglicht Planern Maßnahmen zum Personen- 
und Sachwertschutz zu kombinieren und somit 
eine technisch optimale und wirtschaftlich trag-
bare Brandsicherheit zu realisieren.
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5.2.1	 Zufahrten

Vorhandene Zufahrten sollten überprüft werden, 
ob diese für das Befahren mit Fahrzeugen der 
Feuerwehr geeignet sind. Eine geeignete Feuer-
wehrzufahrt kann bei Bedarf durch beispielswei-
se Verbreiterung und Vertiefung von Tordurch-
fahrten, Garten und Zufahrtswegen und ggf. Um-
bau der Tore ein Durchfahren der Feuerwehrfahr-
zeuge ermöglichen. Diese Zufahrtsmöglichkeiten 
sind ständig frei zu halten (s. 5.1.1.7).

Hinweis:
	 Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuer-

wehr (MRFlFw)
	 Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr ein-

zelner Bundesländer
	 DIN 14090: Flächen für die Feuerwehr auf 

Grundstücken

5.2.2	 Geeignete Löschmittel und -geräte

Bei der Auswahl der Löschmittel sind die vor Ort 
anzutreffenden Gefahren und der erforderliche 
Schutz zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich, 
hierbei auch die Feuerwehr einzubinden, damit 
diese Informationen im Einsatzfall von den Feuer-
wehrkräften berücksichtigt werden können.

Pulver ist als Löschmittel im Hinblick auf mögliche 
Folgeschäden gesondert zu bewerten.

Baumaterialien, Wandmalereien, Fresken u. dgl. 
können empfindlich auf Wasser (Löschwasser) 
reagieren. 

In bestimmten Fällen ist es sinnvoll, spezielle 
Löschgeräte wie Löschlanzen und Hochdruck-
löschsysteme einzusetzen. Es empfiehlt sich 
den Einsatz solcher Systeme in die Gefahren-
abwehrplanung mit einzubeziehen und mit dem 
Versicherer, der Baugenehmigungsbehörde und 
der Brandschutzdienststelle und Feuerwehr ab-
zustimmen.

Auch wenn es sich bei einem historischen Ge-
bäude nicht immer um eine Arbeitsstätte im 
Sinne der Arbeitsstättenverordnung handelt, ist 
eine Ausstattung mit geeigneten Feuerlöschern 
gemäß den Regeln für die Ausrüstung von Ar-
beitsstätten mit Feuerlöschern (VdS 2001, BGR 
133) auch zum Schutz von mobilen Kulturgütern 
empfehlenswert.

Für die bauliche und gestalterische Anordnung 
der Feuerlöscher und -löchgeräte lassen sich i. 
d. R. auch bestandsverträgliche Lösungen reali-
sieren.

Feuerlöscher müssen regelmäßig, üblicherwei-
se alle zwei Jahre, durch einen Sachkundigen 
gemäß DIN 14406-4 sachgerecht gewartet und 
durch eine befähigte Person auf Funktionssicher-
heit geprüft werden. Bei hohen Brandrisiken oder 
starker Beanspruchung des Löschers, z. B. durch 
Umwelteinflüsse, können kürzere Zeitabstände 
erforderlich werden. Nach Benutzung sind Feuer-
löscher unverzüglich in Stand zu setzen.

Feuerlöscher müssen typgeprüft und zertifiziert 
(DIN EN 3) und nach Druckgeräterichtlinie CE-
zertifiziert sein. 

Die Betriebsangehörigen sind in der Bedienung 
der Feuerlöscheinrichtungen zu unterweisen.

Hinweis:
	 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten 

mit Feuerlöschern (VdS 2001) 
	 BGR 133 Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 

Feuerlöschern
	 DIN EN 2: Brandklassen
	 DIN EN 3: Tragbare Feuerlöscher
	 DIN 14406-4 Tragbare Feuerlöscher; Instand-

haltung

5.2.3	 Löschwasserversorgung

Die Bereitstellung der Löschwasserversorgung 
(Grundschutz) ist in den entsprechenden Feu-
erschutzgesetzen der Bundesländer geregelt 
und Aufgabe der Kommune. Darüber hinaus 
gehender Löschwasserbedarf, zum Beispiel für 
Feuerlöschanlagen, muss gegebenenfalls vom 
Betreiber bereitgestellt werden.

Richtwerte für den allgemeinen Löschwasserbe-
darf unter Berücksichtigung der baulichen Nut-
zung und der Gefahr einer Brandausbreitung 
sind in den technischen Regeln DIN 1988-6 und 
im DVGW Arbeitsblatt W 405 enthalten.

Bei unzureichender Wasserversorgung durch das 
öffentliche Versorgungsnetz sind weitere Wasser
entnahmemöglichkeiten vorzusehen, unter ande
rem aus besonderen Löschwasserbehältern, Tei
chen, aufgestauten Bächen, Seen, Hafenbecken. 
Hierfür ist i. d. R. der Betreiber verantwortlich.

Die Leistungsfähigkeit einer vorhandenen Lösch-
wasserversorgung ist regelmäßig zu überprüfen.

Bei dem Einsatz einer automatischen Löschan-
lage müssen die Vorgaben bezüglich der Lösch-
wasserversorgung entsprechend der angewen-
deten Richtlinie (bzw. des speziellen Löschsy-
stemes) beachtet werden (s. 5.1.2.1).
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Für eine risikoangemessene Löschwasserversor-
gung können prinzipiell folgende Einrichtungen 
vorgehalten werden:

	 Löschwasserteich
	 Löschwasserbehälter
	 Löschwasserbrunnen
	 Hydranten oder

vorinstallierte Leitungen zu den in weiterer Ent-
fernung vorhandenen natürlichen und künst-
lichen Gewässern. Diese Einrichtungen müssen 
ganzjährig zur Verfügung stehen, funktionsfähig 
gehalten und kenntlich gemacht werden. Not-
wendige Löschwasserentnahmestellen sollten 
sich in unmittelbarer Nähe (entsprechend der 
Vorgaben der Länder) des historischen Gebäu-
des befinden. Sind keine oder nicht ausreichend 
leistungsfähige öffentliche Wasserleitungen mit 
eingebauten Hydranten in unmittelbarer Nähe 
des historischen Gebäudes verfügbar, sind ent-
sprechende Einrichtungen für die Löschwasser-
versorgung zu errichten und funktionstüchtig zu 
halten.

Löschwasserentnahmestellen sind stets für die 
Feuerwehr zugänglich, ganzjährig betriebsbereit 
zu halten und kenntlich zu machen.

Hinweis:
	 Bereitstellung von Löschwasser durch die öf-

fentliche Trinkwasserversorgung; Deutsche 
Vereinigung des Gas- und Wasserfaches 
(DVGW) Arbeitsblatt W 405

	 DIN 1988-6: Technische Regeln für Trinkwas-
ser-Installationen (TRWI) – Teil 6: Feuerlösch- 
und Brandschutzanlagen – Technische Regel 
des DVGW

	 DIN 14210: Löschwasserteiche
	 DIN 14220: Löschwasserbrunnen
	 DIN 14230: unterirdische Löschwasserbehäl-

ter

5.2.3.1	 Hydranten

Hydranten dienen in erster Linie der Wasserent-
nahme aus dem öffentlichen Wasserversor-
gungsnetz. Bei historischen Gebäuden ist auf 
das Vorhandensein funktionsfähiger Hydranten 
zu achten. In der Regel finden sich je nach Be-
bauungsart des Versorgungsgebietes Hydranten 
in 80, 100 oder 120 m Abstand voneinander.

Hinweis:
	 DVGW W 405: Bereitstellung von Löschwasser 

durch die öffentliche Trinkwasserversorgung
	 DVGW W 331: Auswahl, Einbau und Betrieb 

von Hydranten

5.2.3.2	 Wandhydranten

Wandhydranten sind frostgeschützt, möglichst 
an Eingängen zu Nutzungseinheiten oder an son-
stigen sicher erreichbaren Stellen so anzuordnen, 
dass jeder Punkt der zu schützenden Räume über 
die angeschlossene Schlauchleitung wirksam er-
reicht werden kann.

Bevorzugt sollten Wandhydranten mit einem 
formstabilen Schlauch und entsprechendem 
Strahlrohr eingesetzt werden. Sind Wandhy-
dranten auch zum Schutz bei Flüssigkeitsbränden 
(Brandklasse B) vorzusehen, so sind Schaum-
Wasser-Hydranten einzusetzen. Wandhydranten 
und Schläuche müssen in regelmäßigen Zeitab-
ständen gewartet und nach DIN 14461 minde-
stens jährlich fachgerecht überprüft werden. 

Die Gestaltung von Hydrantenschränken sollte 
in Abstimmung mit der Feuerwehr den gestal-
terischen Erfordernissen der ggf. vorhandenen 
Wandfassung entsprechen bzw. denkmalpflege-
risch angemessen sein.

Hinweis:
	 Brandschutz im Betrieb (VdS 2000)
	 DIN 14461: Feuerlösch-Schlauchanschlussein-

richtungen
	 Verordnung über die Prüfung technischer An-

lagen und Einrichtungen von Sonderbauten 
durch staatlich anerkannte Sachverständige 
und durch Sachkundige TPrüfVO - Technische 
Prüfverordnung der einzelnen Bundesländer

5.2.3.3	 Steigleitungen

Steigleitungen, die im Gebäude von Unterge-
schossen bis in die Obergeschosse und insbe-
sondere in Turmspitzen und Dachböden verlegt 
sind, erleichtern und beschleunigen die Brandbe-
kämpfung.

Werden diese Anlagen in frostgefährdeten Be-
reichen eingebaut, sind besondere Anlagenteile 
zu verwenden (trockene Steigleitungen).

Besonders bei mehrgeschossigen Gebäuden 
und Türmen sollten Steigleitungen ggf. mit Dru-
ckerhöhungspumpen vorgesehen werden.

Diese müssen alle zwei Jahre instand gehalten 
werden. Nasse Steigleitungen sollten aus Grün-
den der Frostsicherheit zu Beginn der Frostperi-
ode überprüft werden. Darin enthaltenes Wasser 
sollte gegebenenfalls entleert werden.
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Hinweis:
	 DIN 1988: Technische Regeln für Trinkwasser-

Installationen (TRWI)
	 DIN 14461: Feuerlösch-Schlauchanschlußein-

richtungen
	 DIN 14462: Löschwassereinrichtungen - Pla-

nung und Einbau von Wandhydrantenanlagen 
und Lösch-wasserleitungen

	 DIN EN 671-3: Ortsfeste Löschanlagen- 
Schlauchanlagen- Teil 3: Instandhaltung von 
Schlauchhaspeln mit formstabilem Schlauch 
und Wandhydranten mit Flachschlauch

5.3	 Technische Installationen

5.3.1	 Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 

Die TGA (wie Elektro-, Lüftungs-, Wasser-, Ab-
wasser-, und Kommunikationsanlagen) entspricht 
in historischen Gebäuden häufig nicht mehr den 
heutigen anerkannten Regeln der Technik.

Dies liegt u. a. daran, dass vorhandene Installa-
tionen und Einrichtungen stetig erweitert und er-
gänzt wurden.

Daher empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

	 Bestandsaufnahme der gesamten vorhan-
denen TGA

	 Bewertung der vorhandenen TGA entspre-
chend ihrer Übereinstimmung mit den heu-
tigen anerkannten Regeln der Technik

	 ggf. Ertüchtigung bzw. Erneuerung der vor-
handenen Anlagen oder -teile.

Da historische Installationen Bestandteil des 
Denkmalschutzes sein können, sollte eine Ab-
sprache mit den zuständigen Behörden über die 
Anpassung angestrebt werden, die neben dem 
Denkmalschutz auch den heutigen Brandschutz-
standard berücksichtigt.

Die TGA ist darüber hinaus regelmäßig instand 
zu halten.

Entsprechende Instandhaltungsfristen (siehe 
auch Herstellerangaben) der einzelnen TGA sind 
zu beachten.

Hinweis:
	 Lüftungsanlagen im Brandschutzkonzept, 

Merkblatt für Planung, Ausführung und Betrieb 
(VdS 2298)

	 Elektrowärme, Merkblatt zur Schadenverhütung 
(VdS 2278)

	 VDI 3817: Technische Gebäudeausrüstung in 
Baudenkmalen und denkmalwerten Gebäuden

	 Muster-Richtlinie über brandschutztechnische 
Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR)

	 Muster-Richtlinie über brandschutztechnische 
Anforderungen an Lüftungsanlagen (Muster-
Lüftungsanlagen-Richtlinie M-LüAR)

	 Muster-Richtlinie über brandschutztechnische 
Anforderungen an Systemböden (Muster-Sy-
stembödenrichtlinie M-SysBöR)

	 BGV A3: Elektrische Anlagen und Betriebsmit-
tel

5.3.2	 Blitz- und Überspannungsschutz

Ein umfassender Schutz gegen Schäden durch 
Blitzschlag und Überspannungen kann mit einem 
auf das Objekt ausgelegtes ganzheitliches Blitz-
schutzsystem ereicht werden.

Ein Blitzschutzsystem ist ein vollständiges Sy-
stem, das zur Verringerung physikalischer Schä-
den einer baulichen Anlage durch direkte Blitzein-
schläge eingesetzt wird. Es besteht aus äußerem 
und innerem Blitzschutz.

Der äußere Blitzschutz besteht aus einer Fang-
einrichtung, einer Ableitungseinrichtung und ei-
ner Erdungsanlage.

Der innere Blitzschutz besteht aus einem Blitz-
schutz-Potentialausgleich und der elektrischen 
Isolation gegenüber dem äußeren Blitzschutz.

Hinweis:
	 Blitzschutz durch Blitzableiter (VdS 2006)
	 Blitz- und Überspannungsschutz in elektrischen 

Anlagen (VdS 2031)
	 Schutzmaßnahmen gegen Überspannungen 

für Gefahrenmeldeanlagen (VdS 2833) 
	 DIN EN 62305-1/VDE 0185-305: Blitzschutz – 

Teil 1: Allgemeine Grundsätze
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6	 Anhang

6.1	 Anhang A Bauaufsichtliche Benennung DIN 4102/DIN EN 13501

Die Zuordnung der Klassen nach DIN 4102 bzw. nach DIN EN 13501 zu den bauaufsichtlichen An-
forderungen ersetzt nicht die für die jeweiligen Bauprodukte und Bauarten vorgeschriebenen bauauf-
sichtlichen Verwendbarkeitsnachweise bzw. Anwendbarkeitsnachweise.

Baustoffklassen nach DIN 4102–1 bzw. DIN EN 13501–1 und ihre bauaufsichtliche Benennung

Baustoffklasse DIN 4102-1 Bauaufsichtliche  
Benennung

Euroklasse DIN EN 13501-11)

Bauprodukte, ausgenommen 
lineare Rohrdämmstoffe

lineare  
Rohrdämmstoffe2)

A
A1

A2
nichtbrennbare  
Baustoffe

A1

A2	 -s1 d0

A1L

A2L	-s1 d0

B

brennbare Baustoffe

B1
schwerentflammbare 
Baustoffe

B	 -s1, d0

C	 -s1, d0

BL	 -s1, d0

CL	 -s1, d0

A2	 -s2, d0

A2	 -s3, d0

B	 -s2, d0

B	 -s3, d0

C	 -s2, d0

C	 -s3, d0

A2L	-s2, d0

A2L	-s3, d0

BL	 -s2, d0

BL	 -s3, d0

CL	 -s2, d0

CL	 -s3, d0

A2	 -s1, d1

A2	 -s1, d2

B	 -s1, d1

B	 -s1, d2

C	 -s1, d1

C	 -s1, d2

A2L	-s1, d1

A2L	-s1, d2

BL	 -s1, d1

BL	 -s1, d2

CL	 -s1, d1

CL	 -s1, d2

A2	 -s3, d2

B	 -s3, d2

C	 -s3, d2

A2L	-s3, d2

BL	 -s3, d2

CL	 -s3, d2

B2
normalentflammbare 
Baustoffe

D	 -s1, d0

D	 -s2, d0

D	 -s3, d0

E

DL	 -s1, d0

DL	 -s2, d0

DL	 -s3, d0

EL

D	 -s1, d1

D	 -s2, d1

D	 -s3, d1

D	 -s1, d2

D	 -s2, d2

D	 -s3, d2

E	 -d2

DL	 -s1, d1

DL	 -s2, d1

DL	 -s3, d1

DL	 -s1, d2

DL	 -s2, d2

DL	 -s3, d2

EL	 -d2

B3
leichtentflammbare 
Baustoffe

F FL

1) In den europäischen Prüf- und Klassifizierregeln ist das Glimmverhalten von Baustoffen nicht erfasst. Für Verwendungen, in 
denen das Glimmverhalten erforderlich ist, ist das Glimmverhalten nach nationalen Regeln nachzuweisen.
2) anwendbar nach Ergänzung der DIN EN 13501-1

Tabelle 1: Baustoffklassen nach DIN 4102 und DIN EN 13501–1 und ihre bauaufsichtliche Benennung  
(ausgenommen Bodenbeläge)
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Die Rauchentwicklung und das brennende Abtropfen oder Abfallen, welche in der Baustoffklasse nach 
DIN 4102-1 jeweils mit erfasst sind, werden im europäischen Klassensystem mit Zusatzbuchstaben s 
(smoke) und d (droplets) gekennzeichnet (s. Tabelle 3).

Das Kürzel ... L (Linear pipe Thermal Insulation Products) kennzeichnet Brandverhaltensklassen für 
Produkte zur Wärmedämmung von linearen Rohren.

Baustoffklasse 
DIN 4102-1

Bauaufsichtliche  
Benennung

Euroklasse 
DIN EN 13501-1

A
A1
A2

nichtbrennbare Baustoffe
A1fl

A2fl	 -s1

B

brennbare Baustoffe

B1
schwerentflammbare  
Baustoffe

Bfl		  -s1
Cfl		  -s1

B2 normalentflammbare Baustoffe

A2fl	 -s2
Bfl,		 -s2
Cfl,		 -s2
Dfl		  -s1
Dfl		  -s2
Efl

B3 leichtentflammbare Baustoffe Ffl

Tabelle 2: Baustoffklassen nach DIN 4102 und DIN EN 13501-1 und ihre bauaufsichtliche Benennung für Boden-
beläge

Das Kürzel ... fl (floorings) kennzeichnet Brandverhaltensklassen für Bodenbeläge

Hinweis: siehe 
	 DIBt Mitteilungen 1/2007: Änderungen der Bauregellisten A und B und der Liste C – Ausgabe 2006/2, 

Anlage 0.2.2

Smoke(s) Rauchentwicklung Droplets(d) Brennendes Abtropfen/
Abfallen

s1

SMOGRA ≤ 30 m²/s²  
und TSP600S ≤ 50 m² d0

kein brennendes Abtropfen/
Abfallen innerhalb 600 Sec.

s2

SMOGRA ≤ 180 m²/s² 
und TSP600S ≤ 200 m² d1

kein brennendes Abtropfen/
Abfallen > 10 Sec.  
innerhalb 600 Sec.

s3
weder s1 noch s2 d2

weder d0 noch d1

Tabelle 3: Zusatzkennzeichnungen des Brandverhaltens

Hierbei wird mit “SMOGRA” (smoke growth rate) die Geschwindigkeit der Rauchfreisetzung und mit 
“TSP” (total smoke poduction) die gesamte Rauchfreisetzung während der normierten Prüfdauer von 
10 Minuten erfasst.
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Kennzeichnung Eigenschaften der Bauteile

Grundkriterien

R (résistance) Tragfähigkeit

E (étanchéité) Raumabschluss

I (isolation) Wärmedämmung

W (radiation) Strahlungsdurchlässigkeit

Ergänzungskriterien

M (mechanical) mechanische Eigenschaften

C (closing) selbstschließend

Sm (smoke) Rauchdurchlässigkeit

P Aufrechterhaltung der Energieversorgung

PH

K
Brandschutz-Vermögen von Wand- und 
Deckenbekleidungen

G Rußbeständigkeit von Schornsteinen

I
Wärmedämmungskriterien bei Feuer-
schutzabschlüssen

Tabelle 4: Europäische Leistungsklassen des baulichen Brandschutzes

Zur Kennzeichnung der Feuerwiderstandsklasse von Bauprodukten und Bauarten sind in den europä-
ischen Normen völlig neue Kurzzeichen vorgesehen. Sie sind in Tabelle 4 zusammengestellt. Dabei 
kennzeichnet “P” bzw. “PH” die Aufrechterhaltung der Energieversorgung, die bei einer Brandeinwir-
kung gemäß der ETK bzw. bei einer verminderten Brandeinwirkung zu prüfen ist.

Hinweis: siehe 
	 DIBt Mitteilungen, Sonderheft Nr. 33 vom 04.10.2006 Bauregelliste A, Bauregelliste B und der Liste 

C – Ausgabe 2006/1, Anlage 0.1

R E I W t t t - M C S

Grundkriterien
Feuerwiderstands-

dauer
Ergänzungskriterien

Abb.1: Systematik der europäischen Kennzeichnung
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Hinweis: siehe 
	 DIBt Mitteilungen, Sonderheft Nr. 33 vom 04.10.2006 Bauregelliste A, Bauregelliste B und der Liste 

C – Ausgabe 2006/1, Anlage 0.1 mit Änderungen aus: DIBt Mitteilungen, Heft 6/2007, Anlage 0.1.2 
(2007/2)

Bauaufsichtliche 
Anforderung

Tragende Bauteile
Nichttragende 
Innenwände

Nichttragende 
Außenwände

Doppel-
böden

Selbständige 
Unterdeckenohne 

Raumab1.
mit Raumab.

feuerhemmend R 30 REI 30 EI 30 E 30 (i→o) 
und 
EI 30-ef (i←o)

REI 30 EI 30(a↔b)

[F 30] [F 30] [F 30] [W 30] [F 30]

hochfeuer- 
hemmend

R 60 REI 60 EI 60 E 60 (i→o) 
und 
EI 60-ef (i←o)

EI 60(a↔b)

[F 60] [F 60] [F 60] [W 60] [F 60]

feuerbeständig R 90 REI 90 EI 90 E 90 (i→o) 
und 
EI 90-ef (i←o)

EI 90(a↔b)

[F 90] [F 90] [F 90] [W 90] [F 90]

Feuerwider-
standsfähigkeit 
120 Min.

R120 REI 120 - - -

[F 120] [F 120]

Brandwand - REI 90-M EI 90-M - - -

Komplex- 
trennwand

- REI 180-M GDV RE 180-M GDV - - -

1 Für die mit reaktiven Brandschutzsystemen beschichteten Stahlbauteile ist die Angabe IncSlow gemäß DIN EN 13501-2 
zusätzlich erforderlich.

GDV Die Anforderungen an die Standfestigkeit von Komplextrennwänden bei der Stoßbeanspruchung sind im vom Gesamtver-
band der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. herausgegebenen Merkblatt VdS 2234 beschrieben.

Tabelle 5: Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen nach DIN EN 13501-2 und ihre Zuordnung zu den bauaufsicht-
lichen Anforderungen
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Tabelle 6: Feuerwiderstandsklassen von Sonderbauteilen nach DIN EN 13501-21 und DIN EN 13501-31  
[DIN 4102] und ihre Zuordnung zu den bauaufsichtlichen Benennungen

Hinweis: siehe 
	 DIBt Mitteilungen, Bauregelliste A, Bauregelliste B und der Liste C 
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6.2	 Anhang B Darstellung der brandschutztechnischen Qualität verschiedener  
Kabel- und Leitungsarten

Elektrische Leitungsanlagen                                 VdS 2025 2006-10 (04)  

   33

 

Anhang C Darstellung der brandschutztechnischen Qualität ver-
schiedener Kabel- und Leitungsarten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Brandschutzqualität wird aufsteigend, also in Pfeilrichtung besser 
 
 
Anmerkung: 
Die Bezeichnung NHXMH+DIN-B1 ist eine Herstellerbezeichnung (Firma Nexans), da eine Prü-
fung der höherwertigen Brandschutzqualität dieser Leitung nach VDE-Normen nicht vor-
gesehen ist; statt dessen wurde hier die wesentlich härtere Brandschachtprüfung nach 
Baustoffklassifizierung entsprechend DIN 4102 vorgenommen, so dass diese Leitung als 
schwerentflammbarer Baustoff B 1 einzuordnen ist. 

Mineralisolierte Leitungen nach DIN EN 60702-1 (VDE 0284-1) 
z.B. NU oder NUM 

Halogenfreie Installations-
leitung mit speziellen Ei-
genschaften im Brandfall 
nach DIN VDE 0250-215 
(VDE 0250-215) 
z.B. NHMH-J 

Halogenfreie Installationsleitung mit verbessertem Verhal-
ten im Brandfall nach DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214)
z.B. NHXMH-J 

Mehraderleitung (PVC-
Installationsleitung) 
nach DIN VDE 0250-
204 (VDE 0250-204) 
z.B. NYM 

Halogenfreies, VPE-isoliertes Energieverteilungs-
kabel nach DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) 
z.B. N2X2Y 

Halogenfreie elektrische Leitungen mit verbessertem Brandverhalten 
nach DIN 4102-1:1998-05 in Verbindung mit DIN 4102-16:1998-05 
Baustoffklasse B 1 
z.B. NHXMH+DIN-B1 

Starkstromkabel nach 
DIN VDE 0276-603 
(VDE 0276-603) 
z.B. NYY 
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Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der 
Bundesrepublik Deutschland:

http://www.denkmalpflege-forum.de/

Arbeitsblätter der Arbeitsgruppe Bautechnik:

http://www.denkmalpflege-forum.de/Veroffent-
lichungen/Arbeitsblatter/arbeitsblatter.htm

Bauministerkonferenz: Konferenz der für Städte-
bau, Bau- und Wohnungswesen zuständigen Mi-
nister und Senatoren der Länder (ARGEBAU):

http://www.is-argebau.de/ 
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